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BESCHLUSS
BETRIFFT: Bestimmung der grundlegenden Anforderungen an Industrieprodukte aus Gummiwerkstoffen:
DIE MINISTER
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND INVESTITIONEN
FÜR UMWELT UND ENERGIE 
A.	gestützt auf:
1. das Gesetz Nr. 2690/1999 (Α΄ 45) „Ratifizierung des Kodex für Verwaltungsverfahren und sonstige Bestimmungen“,
2. das Gesetz Nr. 4622/2019 (Α΄ 133) „Exekutiver Staat: Organisation, Arbeitsweise und Transparenz der Regierung, der Regierungsorgane und der zentralen öffentlichen Verwaltung“,
3. das Gesetz Nr. 4605/2019 (Α΄ 52) und insbesondere Artikel 47, wonach festgelegt wird „1. Die Generaldirektion für die Anwendung von Verordnungen, Infrastrukturen und Prüfungen des Generalsekretariats für Industrie des Ministeriums für Wirtschaft und Entwicklung, die kraft Artikel 2 des Präsidialerlasses 147/2017 (Α΄ 192) gebildet wurde, wird in Generaldirektion für Industrie und Unternehmen umbenannt.“,
4. die Bestimmungen der Artikel 22 bis 33 des Gesetzes Nr. 4072/2012 (Α΄ 86) „Verbesserung der unternehmerischen Umgebung − Neue Gesellschaftsform − Embleme – Immobilienmakler – Regulierung von Fragen der Schifffahrt, der Häfen, des Fischfangs und andere Vorschriften“ in Bezug auf die Aufsicht über den Markt für Industrieerzeugnisse und Qualitätsleistungen“,
5. die Bestimmungen der Artikel 127 bis 154 des Gesetzes Nr. 4512/2018 (Α’ 5) „Regelungen zur Durchführung der Strukturreformen des Wirtschaftsanpassungsprogramms und andere Bestimmungen“, Teil D „Schaffung eines Rahmens für die Überwachung der Wirtschaftstätigkeiten und der Produktmärkte und andere Bestimmungen“,
6. Die Bestimmungen des Artikels 22 des Gesetzes Nr. 1682/1987 (FEK Α’ 14) „Instrumente und Gremien für Entwicklungspolitik. . . und andere Bestimmungen“
7. den Präsidialerlass Nr. 147/2017 (Α’ 192) „Organisation des Ministeriums für Wirtschaft und Entwicklung“,
8. den Präsidialerlass Nr. 81/2019 (Α’ 119) „Errichtung, Zusammenlegung, Umbenennung und Abschaffung von Ministerien und Festlegung ihrer Zuständigkeiten, Übertragung von Diensten und Zuständigkeiten zwischen Ministerien“,
9.  den Präsidialerlass Nr. 83/2019 (Α’ 121) „Bestimmung des Vizepräsidenten der Regierung, der Minister, der stellvertretenden Minister und der Staatssekretäre“,
10. die Bestimmungen im Sinne von Kapitel A zur „Errichtung einer Unabhängigen Behörde für öffentliche Einnahmen“ im Sinne des Gesetzes Nr. 4398/2016 (A 94) und insbesondere der Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 1, Artikel 14 und Artikel 41;
11. den Beschluss D.ORG.Α. 1036960 ΕX 2017/10.03.2017 (Β’ 968 und Β’ 1238) des Leiters der Unabhängigen Behörde für öffentliche Einnahmen „Organisation der Unabhängigen Behörde für öffentliche Einnahmen (A.A.D.E)“;
12. den gemeinsamen Ministerialbeschluss 23-2810/2004 (griechischer Regierungsanzeiger 1885/Β’/2004) über „Allgemeine Produktsicherheit – Angleichung an die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001“;
13. die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates;
14. die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (im Folgenden als REACH-Verordnung bezeichnet) in der geltenden Fassung und die nationalen Bestimmungen:
15. den Ministerialbeschluss Nr. 82/2009 (griechischer Regierungsanzeiger 581/Β’/31.3.2009) über die „Festlegung von Sanktionen für die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates“;
16. den Ministerialbeschluss Nr. 450/2008 (griechischer Regierungsanzeiger 2553/Β’/2008) über die „Festlegung von Kontrollmaßnahmen zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates“;
17. den Ministerialbeschluss Nr. 3013966/2726 (griechischer Regierungsanzeiger 1025/Β’/2007) über die „Bestimmung einer für die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 396 vom 30.12.2006) zuständigen Behörde“;
18. die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (im Folgenden als CLP-Verordnung bezeichnet) über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006;
19. den Ministerialbeschluss Nr. 3017130/2798 (griechischer Regierungsanzeiger 1843/Β’/2009) über die „Bestimmung einer für die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 353 vom 31.12.2008) zuständigen Behörde“;
20. den gemeinsamen Ministerialbeschluss Nr. 3015811/2663 (griechischer Regierungsanzeiger 1410/Β’/2010) über die „Festlegung von Kontrollmaßnahmen und Sanktionen zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates“, geändert durch den gemeinsamen Ministerbeschluss Nr. 111/2017 (griechischer Regierungsanzeiger 1876/B/2018);
21. die Richtlinie (EU) 2015/1535 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;
22. die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG;
23. den gemeinsamen Beschluss 339/18.7.2019 des Premierministers und des Ministers für Finanzen „Übertragung von Zuständigkeiten an den stellvertretenden Finanzminister Apostolos Vesyropoulos“ (B’3051).
24. die Bestimmungen des gemeinsamen Ministerialbeschlusses F.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 (B΄1897) über den „Rechtsrahmen für Konformitätsbewertungsstellen, die in den Bereichen der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU und/oder ausschließlich im nationalen Rahmen des technischen Industrierechts tätig sind, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Generalsekretärs für Industrie fallen“;
25. den Ministerialbeschluss Nr. 28492/2009 (Β΄931) über „die Festlegung der Bedingungen und technischen Spezifikationen für den Bau und Betrieb von Spielplätzen der Städte und Gemeinden, die zuständigen Stellen und die Funktionsweise ihrer Zulassung und Kontrolle, die Instandhaltungsverfahren sowie sonstige erforderliche Einzelheiten“ in der durch den Ministerialbeschluss Nr. 27934/2014 (Β΄ 2029) geänderten und geltenden Fassung;
26. den gemeinsamen Ministerialbeschluss Nr. 43650/2019 (Β’ 213) über die „Festlegung der Regelungen, Bedingungen, Verfahren, Belege und sonstige Einzelheiten, die für die Erteilung und den Entzug von Lizenzen für die Einrichtung und den Betrieb von Spielplätzen erforderlich sind“.
27. den Abschluss der Notifizierungsverfahren des Entwurfs eines gemeinsamen Ministerialbeschlusses an die Europäische Kommission mit der Notifizierungsnummer 2019/87/GR und die Einbeziehung der Bemerkungen der Europäischen Kommission.
28. die Tatsache, dass durch die Umsetzung des vorliegenden Beschlusses keine Kosten zulasten des Staatshaushaltsplans entstehen;

BESCHLIESSEN WIR

Artikel 1
Gegenstand und Zweck
1. Mit diesem Beschluss werden grundlegende Anforderungen an Produkte festgelegt, die vollständig aus Gummiwerkstoffen bestehen oder solche enthalten und die für die in Anhang I dieses Beschlusses genannten Zwecke verwendet werden sollen. Die Gummiwerkstoffe können entweder Primärrohstoffe oder Sekundärrohstoffe aus der Wiederverwertung von Gummiwaren sein, darunter Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), Ethylen-Acrylat-Kautschuk (EA, AEM), Polyurethan-Kautschuk (AU, EU), Silikongummi (PMQ, PVMQ, VMQ) und andere.
2. Die in Anhang II festgelegten und enthaltenen Anforderungen stellen sicher, dass diese Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen den Bestimmungen der vorliegenden technischen Rechtsvorschriften sowie sämtlichen anderen Bestimmungen entsprechen, denen sie unterliegen.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Beschlusses gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1. „Gummiwerkstoffe“: Material, das zur Vermarktung auf dem Markt für die in Anhang I genannten Zwecke bestimmt ist und entweder aus wiederverwerteten Gummimaterialien oder aus anderen Quellen gemäß Artikel 1 Absatz 1 stammt.
2. „Hersteller“: ein Unternehmen, das die Verarbeitung von Gummimaterialien für die Herstellung eines Endproduktes betreibt, das für die in Anhang I genannten Zwecke auf dem griechischen Markt in Verkehr gebracht werden soll.
3. „Importeur“: natürliche oder juristische Person, die entweder Gummiwerkstoffe einführt oder Fertigprodukte aus Gummiwerkstoffen einführt, die für die in Anhang I aufgeführten Verwendungszwecke bestimmt sind. Für den Importeur gelten die Pflichten des Herstellers, wenn dieser nicht in der Europäischen Union ansässig ist.
4. „Händler“: jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die das Produkt auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des Einführers.
5. „Kunde“ (Produktabnehmer): natürliche oder juristische Person, die gegen finanzielle Gegenleistungen Produkte aus Gummiwerkstoffen nach Anhang I erwirbt.
6. „Wirtschaftsbeteiligte“: Hersteller, Importeure, Händler und Kunden, die an der Lieferkette beteiligt sind.
7. „Konformitätsbewertungsstelle“: Unternehmen, das Konformitätsbewertungstätigkeiten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 durchführt.
8. „Eidesstattliche Erklärung“: Erklärung eines Herstellers oder Importeurs, die die Konformität der Produkte aus der industriellen Verarbeitung von Gummiwerkstoffen mit den Anforderungen dieses Beschlusses bescheinigt.
9. „Zuständige Marktüberwachungsbehörden“: die zuständigen Abteilungen des Generalsekretariats für Industrie, des Ministeriums für Wirtschaft und Entwicklung sowie die zuständigen Abteilungen des Allgemeinen Staatlichen Chemieinstituts und der Unabhängigen Behörde für öffentliche Einnahmen.

Artikel 3
Qualitätsanforderungen für Produkte aus Gummiwerkstoffen
1. Die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen, die für die in Anhang I genannten Zwecke bestimmt sind, müssen den Anforderungen in Anhang II Nummer 1 dieser Verordnung entsprechen.
2. Die Gummiwerkstoffe, die für die Herstellung der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Produkte verarbeitet werden, müssen die gemäß Anhang II Nummer 2 vorgesehenen Anforderungen erfüllen.
3. Hersteller, Importeure und Händler von Produkten aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen müssen die vorliegenden Bestimmungen einhalten und die in den Artikeln 4 und 5 festgelegten Verpflichtungen erfüllen, soweit sie von diesen betroffen sind.

Artikel 4
Eidesstattliche Erklärung 
1. Jeder Verpackungseinheit von Produkten aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen, die nach der Herstellung zu den in Anhang I angeführten Zwecken in Verkehr gebracht werden sollen, ist als entsprechender Hinweis eine „eidesstattliche Erklärung“ beizufügen, deren ordnungsgemäße Ausstellung nach dem Muster in Anhang III dem Hersteller obliegt. 
[bookmark: _GoBack]Die eidesstattliche Erklärung wird am Ende jedes Serienfertigungsprozesses gezeichnet und die technischen Spezifikationen der Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen sind hierauf zu vermerken.
2. Die eidesstattliche Erklärung liegt jeder Verpackungseinheit bei und wird an jeden Verantwortlichen weitergegeben, in dessen Besitz sich die betreffende Verpackungseinheit bis zu ihrer endgültigen Bestimmung gemäß ihrem Zweck befindet.
3. Der verantwortliche Wirtschaftsteilnehmer bewahrt eine Kopie der eidesstattliche Erklärung auf und macht diese den zuständigen Kontrollbehörden stets zugänglich.
4. Die eidesstattliche Erklärung kann auch in elektronischer Form abgegeben werden.

Artikel 5
Qualitätssicherungssystem – Kennzeichnung
1. Der Hersteller von in Anhang I angeführten Produkten implementiert ein Qualitätssicherungssystem, das die Anforderungen von Anhang IV erfüllt.
Die Einhaltung der in Anhang IV angegebenen Anforderungen kann durch die Anwendung eines Qualitätssicherungssystems durch den Hersteller gesichert werden, das der internationalen Norm ISO 9001/2015 (in der jeweils gültigen Fassung) entspricht und von einer Konformitätsbewertungsstelle zertifiziert wurde.
2. Der Importeur der Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen muss von dem Verkäufer dieser Produkte eine eidesstattliche Erklärung gemäß Artikel 4 verlangen, um sie auf dem griechischen Markt ordnungsgemäß in Verkehr zu bringen.
3. Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen, die in den Geltungsbereich von Anhang I Nummer 1 fallen, müssen außerdem den Anforderungen der gemeinsamen Ministerialbeschlüsse 28492/18.5.2009, 27934/25.7.2014 und 36873/2.8.2007 in ihrer gültigen Fassung entsprechen.

Artikel 6
Allgemeine Herstellungsanforderungen – Kundeninformation
1. Zur Beurteilung der Konformität der in Anhang I aufgeführten Produkte können die Hersteller harmonisierte europäische Normen anwenden. In Ermangelung harmonisierter europäischer Normen können entsprechende internationale, europäische oder nationale Normen oder international anerkannte technische Spezifikationen sowie bewährte Verfahren befolgt werden. 
Anhang V enthält eine indikative und nicht erschöpfende Liste von Normen und technischen Spezifikationen zur Unterstützung der Hersteller. 
2. Die Konformitätsbewertung wird von einer Konformitätsbewertungsstelle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 durchgeführt, die auf Ersuchen des Herstellers für den Geltungsbereich, für den sie bestimmt ist, eine Konformitätsbescheinigung gemäß den Anforderungen dieser Verordnung ausstellt. Die Konformitätsbescheinigung betrifft die Enderzeugnisse aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen. 
3. Der Hersteller, der Importeur oder der Händler ist verpflichtet, den Kunden die notwendigen Empfehlungen, Informationen und Hinweise zu übermitteln, sie über die angewandten Standards zu informieren und sie über die geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung möglicher Risiken aufzuklären.
Empfehlungen, Informationen und Hinweise müssen klar und verständlich sein, sich auf die angewandten Produktherstellungstechniken beziehen, die geschätzte Produktlebensdauer unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen angeben, über die erforderlichen regelmäßigen Inspektionen und Wartungsmethoden sowie die Korrekturmaßnahmen zur Wahrung der Sicherheit und Hygiene der Benutzer aufklären.

Artikel 7
Marktüberwachung
1. Die zuständige nationale Behörde für die Marktüberwachung von in den Geltungsbereich dieser Entscheidung fallenden Produkten sowie für die ordnungsgemäße Umsetzung der Bestimmungen ist das Generalsekretariat für Industrie des Ministeriums für Entwicklung und Investitionen. Der Rahmen der aufsichtsrechtlichen Pflichten dieser Behörde hinsichtlich der Planung und Durchführung des jährlichen Marktüberwachungsprogramms (Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und Gesetz 4072/2012 Kapitel E) umfasst auch die Kontrolle der in den Geltungsbereich dieses Dokuments fallenden Produkte.
2. Das Allgemeine Staatliche Chemieinstitut erstellt im Rahmen seiner Zuständigkeit für Produktkontrollprogramme zur Einhaltung der REACH- und CLP-Verordnungen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 450/2008 (griechischer Regierungsanzeiger 2553/Β/2008) und des gemeinsamen Ministerialbeschlusses Nr. 3015811/2663 (griechischer Regierungsanzeiger 1410/Β’/2010) die Kontrollprogramme für die Übereinstimmung der vorliegenden Produkte mit der REACH- und der CLP-Verordnung.
3. Die Prüfungen werden in Produktionsstätten, Verpackungs-, Lagerungs- und Vertriebsstätten sowie an den zur Lagerung oder zur Verwendung vorgesehenen Orten in Schulen, auf Spiel- und Freizeitplätzen, in Stadien, Sportanlagen, Schwimmbädern, privaten Turnhallen usw. durchgeführt.
4. Laborprüfungen, die zur Kontrolle und Dokumentation der Konformität von Endprodukten durchgeführt werden, dürfen nur von in dem betreffenden Bereich zertifizierten Laboren durchgeführt werden.
5. Im Zuge der Marktüberwachung entnommene Proben zur Überprüfung der Einhaltung der REACH- und CLP-Verordnung werden ausschließlich von Laboren des Allgemeinen Staatlichen Chemieinstituts analysiert. 

Artikel 8
Verpflichtungen der Wirtschaftsbeteiligten
Die Pflichten der Wirtschaftsteilnehmer, die den Bestimmungen dieses Beschlusses unterliegen, sind in den folgenden Absätzen aufgeführt.
1. Hersteller, Importeure und Händler sind verpflichtet:
· bei Inverkehrbringen von Produkten die Bestimmungen dieses Beschlusses einzuhalten.
· eine eidesstattliche Erklärung gemäß Artikel 4 auszustellen beziehungsweise deren Ausstellung vom Hersteller zu verlangen und diese zusammen mit den entsprechenden technischen Unterlagen, Empfehlungen und geeigneten Informationen an den Kunden weiterzuleiten.
· den zuständigen Marktüberwachungsbehörden auf Anfrage Zugang zu dem von ihnen angewandten Qualitätssicherungssystem zu gewähren.
· den zuständigen Marktüberwachungsbehörden auf Anfrage Zugang zu allen Räumlichkeiten, Einrichtungen und Dokumenten zu gewähren, die die Verarbeitung, Lagerung und Verwendung von Produkten betreffen, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Beschlusses zu prüfen.
· ein System zur Rückverfolgbarkeit zu implementieren.
· die zuständigen Marktüberwachungsbehörden über mögliche Risiken zu informieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese Risiken zu vermeiden.
2. Kunden, die für die Anwendung der Produkte und deren Verwendung in der Öffentlichkeit verantwortlich sind, sind gemäß den besonderen Bestimmungen (wie dem Gesetz über umweltorientierte Beschaffung) dazu verpflichtet:
· in die technischen Spezifikationen der von ihnen für die Beschaffung der betreffenden Produkte durchgeführten Auswahlverfahren die Anforderungen dieser Entscheidung aufzunehmen, wobei dies einschließlich der Verpflichtung gilt, geeignete Bescheinigungen und Dokumentationen über die Konformität vorzulegen.
· jede vermarktete Verpackungseinheit mit der eidesstattlichen Erklärung und den technischen Spezifikationen, die vom Hersteller oder Importeur übermittelt wurden, zu versehen.
· den Empfehlungen und Vorschlägen des Herstellers oder Importeurs der Produkte nachzukommen.
· auf Anfrage der zuständigen Marktüberwachungsbehörden Zugang zu allen Räumlichkeiten, Einrichtungen und Dokumenten zu gewähren, die die Verarbeitung, Lagerung und Verwendung von Produkten betreffen, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Beschlusses zu prüfen.
· die zuständigen Marktüberwachungsbehörden über mögliche Risiken zu informieren und mit ihnen zusammenarbeiten, um diese Risiken zu vermeiden.
3. Konformitätsbewertungsstellen sind verpflichtet:
· die Anforderungen der einschlägigen technischen Vorschriften vollständig zu erfüllen und sich strikt an die auferlegten Betriebsbedingungen zu halten.
· ihre Zuständigkeiten unabhängig und unparteiisch auszuüben.
· die entsprechenden Zertifikate gemäß den Gesetzen und technischen Vorschriften auszustellen.
· die zuständigen Behörden über mögliche Risiken zu informieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese Risiken zu vermeiden.

Artikel 9
Klausel über die gegenseitige Anerkennung
1. Es wird davon ausgegangen, dass für die Nutzung gemäß Anhang I vorgesehene Industrieprodukte aus Gummiwerkstoffen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig vertrieben werden oder in einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des EWR-Abkommens ist, rechtmäßig vertrieben und in Verkehr gebracht werden, die Bestimmungen dieses Beschlusses erfüllen. 
Die Anwendung dieser Vorschriften unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 3052/95/EG (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 21) bis zum 18. April 2020, vorbehaltlich der Verordnung (EU) 2019/515 vom 19. März 2019 über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die ab dem 19. April 2020 in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht werden.
2. Unbeschadet des Absatzes 1 dürfen Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen auf dem griechischen Markt vertrieben werden, sofern diese über dokumentierte Leistungsniveaus verfügen, die den Bestimmungen dieses Beschlusses sowie den Bestimmungen der europäischen Gesetzgebung entsprechen.

Artikel 10
Sanktionen
1. Nach Ablauf einer Frist von sechs (6) Monaten ab dem Inkrafttreten dieser Entscheidung dürfen Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen, die den Bestimmungen dieser Entscheidung nicht entsprechen, nicht für die in Anhang I genannten Zwecke auf den griechischen Markt gebracht werden.
2. Die Behörde, die für das Ergreifen von Maßnahmen und die Verhängung von Verwaltungssanktionen in Fällen zuständig ist, in denen gegen die REACH- und die CLP-Verordnung oder gegen die besonderen Bestimmungen verstoßen wurde, ist das Allgemeine Staatliche Chemieinstitut. 
3. Im Falle der Nichteinhaltung der Pflichten der Wirtschaftsteilnehmer werden vom Generalsekretariat für Industrie Sanktionen verhängt.
4. Mögliche Maßnahmen, die von dem Allgemeinen Staatlichen Chemieinstitut bei Verstößen gegen die REACH- und die CLP-Verordnung ergriffen werden, stehen weder zusätzlichen Maßnahmen noch administrativen oder finanziellen Sanktionen entgegen, die das Generalsekretariat für Industrie aufgrund von Nichteinhaltung der in dessen Zuständigkeitsbereich fallenden Bestimmungen verhängt.
5. Für den Fall, dass im Rahmen von Korrekturmaßnahmen keine Zusammenarbeit mit den zuständigen Marktüberwachungsbehörden erfolgt, wird dies an die zuständigen Justizbehörden weitergeleitet, um die strafrechtliche Haftbarkeit der verantwortlichen Wirtschaftsteilnehmer zu prüfen.

Artikel 11
Studien – technischer Fortschritt
1. Ab dem Inkrafttreten dieses Beschlusses kann das Generalsekretariat für Industrie wissenschaftliche Untersuchungen in Auftrag geben, um die Auswirkungen und Risiken der Verwendung der in Artikel 1 genannten Produkte zu bewerten, wobei auch die besonderen Verwendungsbedingungen der betreffenden Produkte zu berücksichtigen sind (Alterung der Materialien, Wartungsweise, Wetter, insbesondere bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeit u. a.).
Ähnliche Untersuchungen können auch für die Vermarktung neuartiger Produkte oder für die Anpassung von Produkten an den technischen Fortschritt durchgeführt werden.
2. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden ausgewertet und stellen eine Grundlage für Risikovermeidungsmaßnahmen dar, sofern sie nicht unvereinbar mit der geltenden europäischen Gesetzgebung sind.

Artikel 12
Übergangsbestimmungen
1. Hersteller und Importeure von Produkten aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen für die in Anhang I aufgeführten Verwendungszwecke sind verpflichtet, die entsprechenden eidesstattlichen Erklärungen innerhalb von sechs (6) Monaten nach Inkrafttreten der Bestimmungen dieses Beschlusses zu übermitteln. Die Zertifizierungen sind der eidesstattlichen Erklärung in Artikel 4 ebenfalls beizufügen.
2. Innerhalb von sechs (6) Monaten ab Inkrafttreten dieser Bestimmungen müssen Hersteller und Importeure von Produkten aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen, die für einen in Anhang I vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt sind, den Marktüberwachungsbehörden eine dokumentierte Übereinstimmung mit den Anforderungen dieses Beschlusses vorlegen.
3. Umweltmanagement- oder Qualitätssicherungszertifikate oder andere Zertifikate und Bescheinigungen, die vor der Umsetzung des vorliegenden Beschlusses ausgestellt wurden und sich auf die Verarbeitungs- und Konformitätsverfahren der in Artikel 1 genannten Produkte beziehen, sind nicht gültig.
4. Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen, die in den Geltungsbereich von Anhang I fallen, jedoch bereits vor Inkrafttreten dieses Beschlusses bestehen oder sich in Verwendung oder Gebrauch befinden, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.

Artikel 13
Inkrafttreten
1. Der vorliegende Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung im Regierungsanzeiger in Kraft.
2. Die Anhänge sind fester Bestandteil des vorliegenden Beschlusses.
3. Der vorliegende Beschluss wird im griechischen Regierungsanzeiger veröffentlicht.

Athen, den 3.9.2020

	DER MINISTER FÜR ENTWICKLUNG 
UND INVESTITIONEN 

SPYRIDON ADONIS GEORGIADIS
	DER MINISTER FÜR UMWELT
UND ENERGIE

KOSTIS CHATZIDAKIS

	
DER FINANZMINISTER 

APOSTOLOS VESYROPOULOS




[ORIGINALGETREUE KOPIE]


					
  

	

	
 

	




ANHANG I


Produkte, die in den Geltungsbereich dieses Beschlusses fallen


1. Bodenfliesen aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen für: 

· für Freizeitplätze (Spielplätze),

· Spielplätze,

· Schulen,

· Turnhallen,

· Sportanlagen usw.


2. Elastische synthetische Sportbeläge: 

· Füllmaterial für Sportplätze und

· elastischer Verbundteppich für Kunstrasen.


3. Auf dem Markt erhältliche Artikel aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen wie:

· Spielzeug und Kinderpflegeprodukte,

· Sportgeräte wie Fahrradgriffe, Griffe an Golfschlägern oder Schlägern,

· Haushaltsgeräte, Kinderwagen, Gehhilfen,

· Werkzeuge zum Hausgebrauch,

· Kleidung, Schuhe, Handschuhe und Sportbekleidung,

· Uhrenarmbänder, Armbänder, Masken, Haarschmuck.
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ANHANG ΙΙ
Anforderungen für Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen

	Anforderungen
	Erfüllung der Anforderungen

	
1. Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen, die für die in Anhang I angegebenen Verwendungszwecke bestimmt sind:

1.1. entsprechen den technischen Spezifikationen und Industriestandards,

1.2. entsprechen den derzeit geltenden Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),

1.3. entsprechen den spezifischen Anforderungen der für sie geltenden Rechtsvorschriften.

	
Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen für die in Anhang I aufgeführten Verwendungszwecke werden geprüft durch:

· praktische Prüfung,

· mechanische, physikalische und chemische Laborprüfungen, 
Prüfungen gemäß dem Qualitätssicherungssystem des Herstellers nach Anhang IV.

Die Labortests werden von einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor durchgeführt.

	
2. Gummiwerkstoffe und andere Ausgangsmaterialien für die Verarbeitung von in Anhang I angeführten Produkten:

2.1. entsprechen den einschlägigen technischen Spezifikationen und Industriestandards,

2.2. entsprechen bei aus der Wiederverwertung stammenden Gummiwerkstoffen den geltenden Umweltvorschriften (wie Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG in ihrer gültigen Fassung und Anhang IV der Verordnung (EWG) Nr. 850/2004).

	

· Die Kriterien für die Annahme und Entsorgung von Gummiwerkstoffen und anderen verarbeiteten Materialien sind im Verfahrenshandbuch des Qualitätssicherungssystems gemäß Anhang IV festzulegen.


· Das mit der Handhabung des Gummiwerkstoffs und der Produkte aus dessen Verarbeitung beauftragte Personal ist für die Durchführung der Verfahren entsprechend zu schulen.
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ANHANG III

Eidesstattliche Erklärung 
gemäß Artikel 4 dieses Beschlusses

	1
	
Name der Firma	:
Adresse	:
Kontaktdaten	:


	2

	
Norm oder technische Spezifikation, der das Endprodukt aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen entspricht.



	3
	
a) Identifikationsnummer der Verpackungseinheit/Ladung:

b) Ladungsmenge (kg), 
Volumen (m3 ), Anzahl der Artikel:


	4
	
Umsetzung eines Qualitätssicherungssystems 

Erfüllung der technischen Anforderungen in Anhang IV: 

Erfüllung der Anforderungen der Norm ISO 9001:2015:


	5
	
Die Ladung ist ausschließlich für folgende Zwecke bestimmt: 
(beabsichtigten Zweck angeben) 


	6
	
Daten des Verantwortlichen 

Vor- und Zuname	:

Datum	:

Unterschrift	:
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ANHANG IV

Qualitätssicherungssystem der Kennzeichnung

1. Das vom Hersteller der Produkte aus der Verarbeitung von Gummiwerkstoffen implementierte Qualitätssicherungssystem umfasst eine Reihe dokumentierter Verfahren für jeden der folgenden Punkte:
1.1. Anwendung der Kriterien zur Erfüllung der Anforderungen in Anhang II Nummer 1 und Aufzeichnung der Ergebnisse. 
1.2. Anwendung der Kriterien zur Erfüllung der Anforderungen in Anhang II Nummer 2 und Aufzeichnung der Ergebnisse.
1.3. Handhabung der aus dem Verarbeitungsprozess entstehenden Abfälle.
1.4. Aufrechterhaltung der Methodik zur Bewertung der Kundenzufriedenheit.
1.5. Anwendung eines Systems zur Rückverfolgbarkeit.
1.6. Anwendung eines geeigneten Lagerungssystems.
1.7. Ausbildung des Personals.
1.8. Handhabung von nicht konformen Produkten.
1.9. Protokollierung von Reklamationen.
1.10. Auswertung, Überprüfung und Verbesserung des Qualitätssicherungssystems.

2. Das Qualitätssicherungssystem wird von einer dritten, unabhängigen Konformitätsbewertungsstelle überprüft. 

3. Die Überprüfung des Qualitätssicherungssystems erfolgt alle drei Jahre, sofern es zu keiner Änderung von Methoden und Herstellungstechniken kommt, in deren Fall sie unverzüglich durchzuführen ist.


ANHANG V

INDIKATIVE LISTE DER NORMEN[footnoteRef:1] & TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN FÜR INFORMATIONEN ÜBER PRODUKTE AUS DER VERARBEITUNG VON GUMMIWERKSTOFFEN [1:  Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Norm.] 

Die Liste wird mit den neuen Normen aktualisiert, die vom Europäischen Komitee für Normung herausgegeben wurden und diesen Beschluss betreffen[footnoteRef:2]. [2:  Mandate M/556, C (2017) 2926 final.] 

	CEN/TS 14243
	Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension (s) and impurities

	EN 14243-1
	Materials obtained from end of life tyres - Part 1: General definitions related to the methods for determining their dimension(s) and impurities

	EN 14243-2
	Materials obtained from end of life tyres - Part 2: Granulates and powders - Methods for determining the particle size distribution and impurities, including free steel and free textile content

	EN 14243-3
	Materials obtained from end of life tyres - Part 3: Shreds, cuts and chips - Methods for determining their dimension(s) including protruding filaments dimensions

	PAS 107
	Publicly available specification, for the manufacture and storage of size-reduced tyre materials

	PAS 108 
	Specification for the production of tyre bales for use in construction

	ΕLΟΤ ΕΝ 1176-1
	Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 1:
Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

	ΕLΟΤ ΕΝ 1176-7
	Spielplatzgeräte – Teil 7: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb

	ΕLΟΤ ΕΝ 1177
	Stoßdämpfende Spielplatzböden – Bestimmung der kritischen Fallhöhe

	ΕLΟΤ ΕΝ 71-3
	Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente

	ΕLΟΤ ΕΝ 14877
	Kunststoffflächen auf Sportanlagen im Freien – Anforderungen

	DIN 18035-6 
	Umweltanforderungen an den Schwermetallgehalt des elastischen Verbundteppichs

	ΕLΟΤ ΕΝ 15330-1
	Sportböden – Überwiegend für den Außenbereich hergestellte Kunststoffrasenflächen und Nadelfilze – Teil 1: Festlegungen für Kunstrasenflächen für Fußball, Hockey, Rugbytraining, Tennis und multifunktionale Kunststoffrasenflächen

	DIN 18035-6
	Umweltanforderungen an den Schwermetallgehalt des elastischen Verbundteppichs

	 DIN 18035-7
	 Sportplätze - Teil 7: Kunststoffrasensysteme 

	EN 15330-1 
	Surfaces for sports areas. Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use.

	EN 933-1 
	Tests for geometrical properties of aggregates part 1: determination of particle size distribution – sieving method.

	EN 14955 
	Surfaces for sport areas – determination of composition and particle shape of unbound mineral surfaces for outdoor sport areas.

	EN 1097-3 
	Tests for mechanical and physical properties of aggregates – part 3: determination of loose bulk density and voids.

	EN 14836 
	Synthetic surfaces for outdoor sport areas. Exposure to artificial weathering.

	DIN 18035-7 
	Sportplätze Teil 7: Kunststoffrasensysteme, Bestimmung der Umweltverträglichkeit

	NF P90-112
	Sports grounds - Unbound mineral surfaces for outdoor sport areas Specifications for construction.
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